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Satzung 

§ 1  Name, Sitz, Geschäftsjahr 
Der Verein führt den Namen "Verein zur Förderung von Frühgeborenen, kranken Neugeborenen und 
Risikokindern – Frühstart". Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden; nach der Eintragung trägt er 
den Zusatz "e.V." 

Der Verein hat seinen Sitz in Mainz. 

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

§ 2  Zweck des Vereins 
Zweck des Vereins ist die Förderung der Versorgung von Frühgeborenen, kranken Neugeborenen und 
Risikokindern auf der neonatologischen Intensivstation und den zugeordneten Nachsorgeeinrichtungen der 
Universitäts-Kinderklinik in Mainz. Die Betreuung von Neugeborenen und Säuglingen mit erhöhtem Risiko 
für den Plötzlichen Kindstod ist in diese Förderung einbezogen. 

Der Satzungszweck wird insbesondere durch folgende Maßnahmen verwirklicht: 

 Beratung der Eltern und sonstigen Sorgeberechtigten von Frühgeborenen, kranken Neugeborenen und 
Risikokindern, 

 Vermittlung von Kontakten zwischen betroffenen Eltern, 

 Betreuung der Familien verstorbener Neugeborener und Säuglinge, 

 Fort- und Weiterbildung des pflegerischen und ärztlichen Personals, 

 Unterstützung bei der schnellstmöglichen Umsetzung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
Erfahrungen im Bereich der Neugeborenen- und Säuglingsmedizin; dies gilt insbesondere für die 
Anschaffung, den Unterhalt und die Nutzungssicherung medizinischer Geräte, 

 Aufklärung der Öffentlichkeit über die besonderen Probleme von Frühgeborenen, kranken 
Neugeborenen und Risikokindern sowie über das Risiko des Plötzlichen Kindstodes. 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins 
dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen 
aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person  durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke ist das Vermögen zu 
steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden. Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens 
dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamts ausgeführt werden.  

Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig. 

Jeder Beschluss über die Änderung der Satzung ist vor dessen Anmeldung beim Registergericht dem 
zuständigen Finanzamt vorzulegen. 
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§ 3  Erwerb der Mitgliedschaft 
Mitglied des Vereins kann jede volljährige Person werden. Über den schriftlichen Antrag entscheidet der 
Vorstand. Der Antrag soll den Namen, das Alter, den Beruf und die Anschrift enthalten. 

Gegen den ablehnenden Bescheid des Vorstandes, der mit Gründen zu versehen ist, kann der Antragsteller 
Beschwerde erheben. Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats ab Zugang des ablehnenden Bescheides 
schriftlich beim Vorstand einzulegen. Über die Beschwerde entscheidet die nächste ordentliche 
Mitgliederversammlung. 

§ 4  Beendigung der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, durch freiwilligen Austritt, Streichung von der 
Mitgliederliste oder durch Ausschluss aus dem Verein. 

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstands. Fristen 
sind nicht einzuhalten.  

Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es trotz 
zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im Rückstand ist. 

Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es grob 
gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat. Gegen den Ausschließungsbeschluss steht dem Mitglied das 
Recht der Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Sie muss innerhalb eines Monats ab Zugang des 
Ausschließungsbeschlusses schriftlich beim Vorstand eingelegt werden. Über die Berufung entscheidet die 
nächste ordentliche Mitgliederversammlung. 

§ 5  Mitgliedsbeitrag 
Es wird ein Mitgliedsbeitrag erhoben. Über die Höhe entscheidet die Mitgliederversammlung. Eheleute 
entrichten nur einen Beitrag. 

§ 6  Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

§ 7  Der Vorstand 
Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden und vier weiteren Mitgliedern. In den Vorstand soll 
je ein aber nicht mehr als zwei Vertreter des pflegerischen und des ärztlichen Personals sowie der 
betroffenen Eltern gewählt werden. 

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstandes, darunter der 
Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende, gemeinschaftlich vertreten. Die Mitglieder des 
Vorstandes müssen Vereinsmitglieder sein. 

§ 8  Zuständigkeit des Vorstands und Amtsdauer 
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung der 
Mitgliederversammlung zugewiesen sind. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer 
von zwei Jahren, gerechnet vom Tage der Wahl an, gewählt; er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des 
Vorstands im Amt. Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus, so bestimmt der 
Vorstand ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen. 
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§ 9  Beschlussfassung des Vorstands 
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom Vorsitzenden, bei 
dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden, (formlos) einberufen werden. In jedem Fall ist 
eine Einberufungsfrist von einer Woche einzuhalten. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. 

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder, darunter der Vorsitzende oder 
sein Stellvertreter, anwesend sind. 

Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. 

Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre 
Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung erklären. 

§ 10  Die Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich für folgende Angelegenheiten zuständig: 

 Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands; Entlastung des Vorstands, 

 Festsetzung und Höhe des Jahresbeitrags, 

 Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes, 

 Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins, 

 Beschlussfassung über die Beschwerde gegen die Ablehnung des Aufnahmeantrags und über die 
Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss des Vorstands. 

Mindestens einmal im Jahr wird die Mitgliederversammlung vom Vorsitzenden schriftlich unter Einhaltung 
einer Frist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Außerdem muss die 
Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn die Einberufung von einem Fünftel der Mitglieder unter 
Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand schriftlich verlangt wird. 

§ 11  Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter 
geleitet. Ist auch dieser verhindert, wählt die Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte den Versammlungsleiter. 
Die Mitgliederversammlung kann eine Ergänzung der vom Vorstand festgesetzten Tagesordnung 
beschließen. 

Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei der Beschlussfassung der 
Mitgliederversammlung die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben daher 
außer Betracht. Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von zwei Dritteln, zur Änderung des 
Vereinszwecks und zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen 
Stimmen erforderlich. 

Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich vom Versammlungsleiter festgesetzt. Die Abstimmung muss 
jedoch schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei der jeweiligen Abstimmung anwesenden 
Mitglieder dies beantragt. 

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind zu Beweiszwecken in ein Beschlussbuch einzutragen und 
vom jeweiligen Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterschreiben. Dabei sollen Ort und Zeit 
der Versammlung sowie das jeweilige Abstimmungsergebnis festgehalten werden. 
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